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B E S C H L U S S  
 

zu Änderungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
durch den Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

 

in seiner 187. Sitzung am 17. Juni 2009 
 

mit Wirkung zum 1. Juli 2009 
 

 
1. Aufnahme eines Abschnitts 30.10 in das Kapitel 30 

30.10 Leistungen der spezialisierten Versorgung HIV- 
infizierter Patienten gemäß 
Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 135 
Abs. 2 SGB V 
1. Voraussetzung für die Berechnung der 

Gebührenordnungspositionen 30920, 30922 und 30924 
ist die Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung 
zur spezialisierten Versorgung von Patienten mit HIV-
Infektion (Qualitätssicherungsvereinbarung HIV gemäß 
§ 135 Abs. 2 SGB V). 

2. Die Gebührenordnungspositionen 30920, 30922 und 
30924 sind nur vom behandlungsführenden Arzt 
berechnungsfähig. Der behandlungsführende HIV-
Schwerpunktarzt erklärt gegenüber der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung mit der Abrechnung, dass 
er der alleinige behandlungsführende und abrechnende 
Arzt im jeweiligen Fall ist. 

 
2. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 30920 in den Abschnitt 30.10 

30920 Zusatzpauschale für die Behandlung eines 
Patienten im Rahmen der qualitätsgesicherten 
Versorgung von HIV-Infizierten entsprechend der 
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 
Abs. 2 SGB V 

Obligater Leistungsinhalt 

- Ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt, 
- Beratung(en) zum Umgang mit der 

Erkrankung, 
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Fakultativer Leistungsinhalt 

- Erhebung von Behandlungsdaten und 
Befunden bei anderen Leistungserbringern 
und Übermittlung erforderlicher 
Behandlungsdaten und Befunde an andere 
Leistungserbringer, sofern eine schriftliche 
Einwilligung des Versicherten, die jederzeit 
widerrufen werden kann, vorliegt 

- Koordination diagnostischer, therapeutischer 
und pflegerischer Maßnahmen, insbesondere 
auch mit anderen behandelnden Ärzten, 
nichtärztlichen Hilfen und flankierenden 
Diensten 

einmal im Behandlungsfall  1300 Punkte 

 
 

3. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 30922 in den Abschnitt 30.10 

30922 Zuschlag zur Gebührenordnungsposition 30920 
zur Behandlung eines Patienten im Rahmen der 
qualitätsgesicherten Versorgung von HIV-
Infizierten entsprechend der 
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 
Abs. 2 SGB V bei Behandlung mit antiretroviralen 
Medikamenten 

Obligater Leistungsinhalt 

- Zwei persönliche Arzt-Patienten-Kontakte, 
- Beratung(en) zum Umgang mit der 

Erkrankung, 

einmal im Behandlungsfall  875 Punkte 

Die Gebührenordnungsposition 30922 ist im 
Behandlungsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 30924 
berechnungsfähig. 
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4. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 30924 in den Abschnitt 30.10 

30924 Zuschlag zur Gebührenordnungsposition 30920 
zur Behandlung eines Patienten im Rahmen der 
qualitätsgesicherten Versorgung von HIV-
Infizierten entsprechend der 
Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 
Abs. 2 SGB V bei Vorliegen HIV-assoziierter 
Erkrankungen und/oder AIDS-definierter 
Erkrankungen und/oder bei Vorliegen von 
behandlungsbedürftigen Koinfektionen (z. B. 
Hepatitis B/C, Tuberkulose), ggf. bei Behandlung 
mit antiretroviralen Medikamenten 

Obligater Leistungsinhalt 

- Drei persönliche Arzt-Patienten-Kontakte, 
- Beratung(en) zum Umgang mit der 

Erkrankung, 

einmal im Behandlungsfall  1750 Punkte 

Die Gebührenordnungsposition 30924 ist im 
Behandlungsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 30922 
berechnungsfähig. 

 
5. Aufnahme einer dritten Anmerkung hinter der Gebührenordnungsposition 

03212 im Zusammenhang mit der Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 
30920, 30922 und 30924  

Die Gebührenordnungsposition 03212 ist vom 
1. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2009 in HIV-
Schwerpunktpraxen auch neben den 
Gebührenordnungspositionen 03120 bis 03122 
berechnungsfähig. 

 
6. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 30920, 30922 und 30924 in die 

Präambeln 3.1 Nr. 5, 4.1 Nr. 7, 13.1 Nr. 7 

 


